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1. Vorwort
Alle Kinder und Jugendlichen haben das Recht, gut aufzuwachsen. Politik und Gesellschaft tragen gemeinsam 
die Verantwortung dafür, dass Kinder und Jugendliche ihre Rechte auf Förderung ihrer Entwicklung und auf Er-
ziehung zu einer selbstbestimmten, eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit wahrnehmen 
können.
Im Landkreis Südliche Weinstraße haben sich die verantwortlichen Vertreter der Gremien des Kreistages und des 
Jugendhilfeausschusses sowie der Verwaltung des Jugendamtes auf den Weg gemacht, dafür innovative und 
niederschwellige Zugänge für Kinder, Jugendliche und Eltern zu eröffnen.
Die Jugendhilfe ist gekennzeichnet durch eine Vielfalt von Trägern der freien Jugendhilfe, die auch historisch 
gewachsen ist.
Die öffentliche Jugendhilfe soll mit der freien Jugendhilfe zum Wohl junger Menschen und ihrer Familien partner-
schaftlich zusammenarbeiten.
Auf dieser Grundlage haben sich im Landkreis Südliche Weinstraße das Jugendamt und vier freie Träger (ver-
gleiche unten angefügte Grafik) in einem gemeinsamen Beratungsnetzwerk zur Zusammenarbeit im Sinne der 
Vielfalt unterschiedlicher Träger, Inhalt, Methoden und Arbeitsformen verpflichtet und setzen dies sehr gut und 
erfolgreich um.

Landau, 13. November 2024
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße

Georg Kern 
Erster Kreisbeigeordneter

Jugend- und 
Familienberatungsstellen

KiTa-Sozialarbeit
KiTa-KistE
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1.1. Einleitung
Mit der Reform des Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) im Jahr 2021 wurde für die Jugendämter der 
Auftrag formuliert, für Eltern, Alleinerziehende, junge Erwachsene sowie Kinder und Jugendliche verstärkt nieder-
schwellige Zugänge zu Angeboten der Jugendhilfe vor Ort zu schaffen. Dies setzte die Entwicklung vernetzter, 
kooperativer und sozialraumorientierter Angebotsstrukturen voraus. Im Landkreis Südliche Weinstraße konnte 
hier insbesondere auf die Erfahrungen, die das Kreisjugendamt in Kooperation mit der Protestantischen Kirchen-
gemeinde in der Stadt Bad Bergzabern gemacht hat, zurückgegriffen werden. Seit dem Jahr 2018 war hier ein 
Beratungsangebot implementiert. 
Das vorliegende Rahmenkonzept wurde in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendamt Südliche Weinstraße und 
den beteiligten Trägern der Jugend- und Familienberatungsstellen erarbeitet. Es bildet die fachlich-pädagogische 
Grundlage des Beratungshandelns und der verbundenen Angebote im Bereich Sozialarbeit in Kindertagesstätten 
(KiTas) und hinsichtlich des Projekts „KiTa – Kinder – starke – Eltern“ (KiTa-KistE) im gesamten Landkreis und 
bietet den Rahmen für die individuellen Konzepte der beteiligten Träger. Ebenso sind Maßnahmen zur Qualitätssi-
cherung und -entwicklung beschrieben.
Die individuellen Konzepte wurden nach Beschluss dieser Rahmenkonzeption durch den Jugendhilfeausschuss 
des Landkreises Südliche Weinstraße am 13. November 2024 von den jeweiligen Trägern erstellt und im Beneh-
men mit der Kreisverwaltung beschlossen und dieser Konzeption als Anlage beigefügt.

1.2. Sozialraumorientierung
Die sieben Verbandsgemeinden des Landkreises Südliche Weinstraße bestehen aus vielen unterschiedlichen 
großen und kleinen Sozialräumen, in denen Menschen unter unterschiedlichen Rahmenbedingungen, Bezie-
hungsmerkmalen, sozialen Interaktionsmustern und sozialen Dynamiken zusammenleben. 
Mit der Einrichtung der Jugend- und Familienberatungsstellen in diesen Verbandsgemeinden werden vor Ort 
kostenlose und niedrigschwellige Unterstützungs- und Präventionsangebote für Kinder, Jugendliche und ihre 
Familien geschaffen. Diese Angebote werden inhaltlich orientiert an den bestehenden Bedarfen der jeweiligen 
Sozialräume ausgestaltet. 
Sozialraum versteht sich daher nicht nur als geographischer und öffentlicher Ort, sondern auch als sozialer und 
für die darin lebenden Menschen individuell in ihrer jeweiligen Lebenswirklichkeit erlebter Raum. Somit heißt für 
diese Rahmenkonzeption sozialraumorientiertes Arbeiten ganzheitliches, systemisches Arbeiten. „Der Lebens- 
und Sozialraum, in dem die Einrichtung liegt, prägt die Kinder und Familien sowie die Arbeit der Kindestages-
stätte. Zugleich wirkt die Tätigkeit der Kindertagesstätte, unter Beteiligung von Kindern und ihren Eltern, in den 
Lebens- und Sozialraum hinein.“ (Ministerium für Bildung RLP, 2018, S. 195)

1.3. Grundlagen des Handelns
Das Handeln der eingesetzten Fachkräfte wird getragen von einer systemischen und lösungsorientierten  
Grundhaltung. Diese setzt in der Ausgestaltung der Angebote folgende Leitlinien:

■  Bedarfsorientierung: die jeweiligen Bedürfnisse und Interessen sehen
■  Niederschwelligkeit: : einfacher Zugang (räumliche Nähe und terminlich) zu den Angeboten
■  Lebensweltorientierung: Integration und Einbindung in das Gemeinwesen
■  Ressourcenorientierung: an den jeweiligen Fähigkeiten und Motivationen ansetzen
■  Lösungsorientierung: die jeweiligen Ziele und Veränderungswünsche sehen, nicht beim Problem verweilen
■  Wertschätzung: Respekt vor den individuellen Lebenswelten, individuelle Fähigkeiten anerkennen
■  Freiwilligkeit: Die Menschen sind eingeladen, die Angebote zu nutzen, ohne Zwang
■   Vernetzung und Kooperation: partnerschaftlich, gemeinsam mit anderen Akteuren im jeweiligen Sozialraum 

Veränderungsprozesse initiieren
■  Vertraulichkeit: Alle Beratungsgespräche sind vertraulich
■  Neutralität: die Beratung erfolgt wert- und urteilsfrei
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Die Beratung erfolgt darüber hinaus ergebnisoffen. Die Beratenden legen großen Wert 
auf Eigenverantwortlichkeit und Selbstbestimmung bei ihren Klientinnen und Klienten.

1.4. Rechtliche Grundlagen
■ § 3 SGB VIII Freie und öffentliche Jugendhilfe
■ § 4 SGB VIII Zusammenarbeit der öffentlichen Jugendhilfe mit der freien Jugendhilfe
■ § 5 SGB VIII Wunsch- und Wahlrecht
■ § 8a SGB VIII Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung
■ § 10a SGB VIII Beratung
■ § 16 Abs.2 Satz 2 SGB VIII Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie
■ § 27 SGB VIII Hilfe zur Erziehung
■ § 28 SGB VIII Erziehungsberatung
■ § 31 SGB VIII 
■ §61-65. SGB VIII Schutz von Sozialdaten
■ § 74 SGB VIII
■ § 77 SGB VIII
■ §79 SGB VIII
■ §1 Abs. 2 KiTaG
■ §25 Abs. 5 KiTaG
■ §3 KiTaGAVO

2. Jugend- und Familienberatungsstellen
IIm Kreis Südliche Weinstraße wurden verschiedene Sozialräume identifiziert, die mit insgesamt fünf Beratungs-
stellen für sieben Verbandsgemeinden ausgestattet sind. 
Mit vier verschiedenen Trägern ist eine Vielfalt an Angeboten mit unterschiedlichen Schwerpunkten sowie  
Arbeiten im Netzwerk bereits gegeben (§3ff. SGB VIII).

Die Beratungsstellen: 
■  Verbandsgemeine Annweiler, Hauptstraße 52 ,76855 Annweiler 
■  Verbandsgemeinde Bad Bergzabern, Weinstraße 48, 76887 Bad Bergzabern
■  Verbandsgemeinden Edenkoben/Maikammer, Poststraße 23a, 67480 Edenkoben
■  Verbandsgemeinden Herxheim/Offenbach, Am Rathaus 1, 76863 Herxheim
■  Verbandsgemeinde Landau-Land, Bergzabernerstraße 4, 76831 Ingenheim

Die Jugend- und Familienberatungsstellen bieten einen geschützten Raum (mehr dazu unter Kapitel 2.3), in 
welchem alltägliche oder besondere Herausforderungen mit Kindern, Jugendlichen oder Familien besprochen 
werden können. Dabei arbeiten die Beratungsstellen systemisch-lösungsorientiert.
Die Beratung erfolgt persönlich, per Telefon, per E-Mail oder digital, mit Namensnennung oder anonym.  
Die Beraterinnen und Berater unterliegen der Schweigepflicht und beraten kostenfrei.

2.1. Zielsetzung
Jugend- und Familienberatungsstellen tragen zur Verbesserung der Lebenslagen von Kindern, Jugendlichen, jungen 
Erwachsenen und ihren Familien bei. 
Beratungsstellen sollen dabei unterstützen,  individuelle und familienbezogene Probleme und die zugrundeliegenden 
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Faktoren zu klären und zu bewältigen sowie dann bei der Lösung von Erziehungs- und Entwicklungsfragen, wenn 
eine dem Wohl des Kindes oder des Jugendlichen entsprechende Erziehung nicht gewährleistet ist, . Personen, 
welche die Angebote in Anspruch nehmen, sollen mit ihren jeweiligen Themen und Anliegen zeitnah gehört werden. 
Dabei sollen Fachkräfte verschiedener Fachrichtungen zusammenwirken, die mit unterschiedlichen methodischen 
Ansätzen vertraut sind. Alle Beratungsstellen sollen zudem auch präventiv Wirkung entfalten, indem die Angebote 
und Strukturen ein Handeln ermöglichen, bevor sich Problematiken vergrößern und verfestigen.

2.2. Zielgruppen
Zielgruppe sind die in den Verbandsgemeinden des Landkreises Südliche-Weinstraße lebenden Kinder,  
Jugendliche, junge Erwachsene mit und ohne ihre Eltern und Familien. 

2.3. Arbeitsweise 
Alle Jugend- und Familienberatungsstellen im Landkreis Südliche-Weinstraße bieten ein niederschwelliges und 
frei zugängliches Beratungsangebot in einer sicheren und vertraulichen Atmosphäre an. 
Die Beratungsstellen bieten geeignete Hilfestellungen, Beratung und Lotsenfunktion für Eltern mit 
Kindern und/ oder Jugendlichen, sowie junge Erwachsene zu beispielsweise folgenden Themen:
■ allgemeinen Fragen zur Entwicklung des Kindes- und Jugendalters
■ Fragen zur sozialen und emotionalen Entwicklung 
■ Unterstützungsbedarf bei organisatorischen Themen und im Kontakt mit Ämtern und Institutionen
■ Leistungsprobleme oder Auffälligkeiten im schulischen Bereich 
■ bedarfsorientierte Hilfestellung am Sozialraum orientiert
■ Schwierigkeiten in sozialen Beziehungen 
■ Konflikte und Krisen
■ Stärkung der Erziehungskompetenz

3. KiTa-Sozialarbeit
Zum Angebot der KiTa-Sozialarbeit im Landkreis Südliche Weinstraße gehören Elternarbeit, der kollegiale und be-
ratende Austausch mit den Fachkräften der jeweiligen KiTa sowie themen- und anlassbezogene inhaltliche Arbeit 
innerhalb der KiTa und des umgebenden Sozialraumes.
Teilweise übernimmt KiTa-Sozialarbeit eine koordinierende Funktion und ist zugleich Ansprechstelle für die Fach-
kräfte des Projekts „KiTa – Kinder – starke – Eltern“ (KiTa-KistE) (siehe Kapitel 4). Die alltägliche Arbeit zeichnet 
sich durch Kommunikation, Kooperation und Koordination aus. 
Das Angebot der KiTa-Sozialarbeit im Landkreis ist ebenso vielfältig wie die KiTas. In den einzelnen KiTas kann 
das gewünschte Leistungsspektrum, welches durch die KiTa-Sozialarbeit angeboten wird, einzeln und angepasst 
auf die Bedingungen vor Ort ausgehandelt werden. Daher ist eine Bestandsaufnahme zu den Rahmenbedingun-
gen in jeder KiTa notwendig.
Ein wichtiger Faktor zum Gelingen ist die Präsenz in den KiTas vor Ort. Diese Zeit kann unterschiedlich ausge-
staltet werden. 
Die Beziehungsarbeit mit den Eltern sowie den Kindern und den Fachkräften in den KiTas besitzt einen hohen 
Stellenwert. 
KiTa-Sozialarbeit befasst sich ausschließlich mit den KiTas in identifizierten Sozialräumen (siehe Konzeption 
zur Umsetzung des Sozialraumbudgets - Anlage 1). KiTas in nicht-identifizierten Sozialräumen können auf die 
Jugend- und Familienberatungsstellen zurückgreifen.
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3.1. Zielsetzung
KiTa-Sozialarbeit hat als übergreifendes und zentrales Ziel einen Ausgleich für benachteiligte Kinder und Familien 
zu schaffen und damit zur Chancengleichheit für alle Kinder beizutragen. Die KiTas und die Familien sollen z.B. 
unterstützt werden, Bildung und Entwicklung für alle Kinder gleichermaßen zu ermöglichen. 
KiTa-Sozialarbeit kann dazu beitragen die Belastungen für alle Beteiligten in den KiTas zu reduzieren. Die Entlas-
tung erfolgt langfristig durch die Unterstützung in der Elternarbeit und der Beratung im KiTa Alltag, allerdings nicht 
kurzfristig im Gruppenalltag. 
Durch ein entsprechend längerfristig ausgelegtes Beratungsangebot für Eltern und KiTa-Fachkräfte sollen Un-
sicherheiten abgebaut werden, belastbare Beziehungen zwischen Kindern und Erwachsenen ermöglicht und 
gefördert sowie Kinder und Eltern gestärkt werden.
KiTa-Sozialarbeit soll zudem in den Sozialraum wirken und auch dort die Entwicklungsmöglichkeiten von Kin-
dern fördern, sowie „KiTas in ihrer Orientierung am Sozialraum weiter voranzubringen, das Verständnis für die 
im jeweiligen Sozialraum vorhandenen Bedarfe und Ressourcen zu erhöhen und die Vernetzung zwischen KiTa 
und den Angeboten des Sozialraums auszubauen und zu stärken“ (IBEB, 2021, S. 6). Dies gilt im Besonderen für 
Beratungs- und Förderangebote im Sozialraum.

3.2. Zielgruppen
Mit dem Sozialraumbudget möchte das Land Rheinland-Pfalz die KiTas entsprechend einer vor Ort erarbeiteten 
Konzeption in als strukturell benachteiligt identifizierten Sozialräumen dauerhaft unterstützen und entlasten. 
Zielgruppe von KiTa-Sozialarbeit sind alle Beteiligten in den KiTas und den entsprechenden identifizierten Sozial-
räumen (Anlage 7.1 Konzeption zur Umsetzung des SRB).

3.3. Arbeitsweise
Die Mitarbeitenden in der KiTa-Sozialarbeit sind externe Fachkräfte, die eng mit den Akteuren im System KiTa 
zusammenarbeiten. Ein gutes Vertrauensverhältnis zu der jeweiligen KiTa ist die Grundlage der Zusammenarbeit. 
Die Fachkräfte der KiTa-Sozialarbeit arbeiten ressourcenorientiert und flexibel. KiTa-Sozialarbeit kooperiert eng 
mit KiTa-KistE.
KiTa-Sozialarbeit im Landkreis bietet unter anderem:
■  Beratung, Begleitung und Unterstützung aller Beteiligten in der KiTa in Einzelfallarbeit (Krisenberatung, Inter-

ventionen mit Blick auf Kinder und Eltern) und in Gruppenangeboten
■ Vermittlung und Begleitung von / zu Beratungsstellen, Ärzten, Behörden
■ Unterstützung beim Übergang von KiTa zur Schule
■ Entwicklung von niederschwelligen Angeboten für Eltern und Familien
■ Vernetzung mit Familien und KiTa im Sozialraum
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4. KiTa-KistE  (KiTa – Kinder – starke – Eltern)
Das Angebot der KiTa-KistE ist ein wesentlicher Baustein in der Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis 
Südliche Weinstraße. 
Bei dem Konzeptbaustein zur Stärkung von KiTa-Kindern und deren Eltern in als sozialräumlich benachteiligt 
identifizierten KiTas handelt es sich um einen Zusammenschluss multiprofessioneller Fachkräfte, die ausschließ-
lich Kindertagesstätten in identifizierten Sozialräumen zum Ausgleich von durch Benachteiligung bedingten 
Bedarfslagen zugeordnet werden.

4.1. Zielsetzung
Ziel ist es, Kindern, die im Gruppenalltag bestimmte Bedarfslagen (zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Armut, bildungs-
arme Erfahrungsräume, Migration, mangelnde soziale Netze, mangelnde familiäre Unterstützung) aufzeigen, nicht 
problemorientiert zu begegnen und einzeln zu fördern, sondern diese Kinder in ihrer Sozialkompetenz mithilfe 
der Interaktion mit anderen Kindern in einer Gruppe zu stärken. Hierdurch soll eine nachhaltige Integration im 
KiTa-Alltag erfolgen und somit eine langfristige Teilhabe im Sozialraum ermöglicht werden. 
Durch multiprofessionelle Teams und eine enge Verzahnung mit KiTa-Sozialarbeit sowie ein entsprechendes 
Repertoire an Methoden bringt KiTa-KistE entsprechende Impulse in den KiTa-Alltag.
So sollen durch entsprechende Angebote sowohl die KiTa-Kinder in ihrer individuellen Sozialkompetenz, ihren 
Fähigkeiten und Besonderheiten gestärkt werden, als auch die KiTa-Teams mit Impulsen und Ideen unterstützt 
und angeleitet werden.

4.2. Zielgruppen
Im Handlungsfeld der KiTa-KistE sollen alle Beteiligten mit Anregungen und Impulsen sowie geeigneten Methoden 
in ihrem eigenen Handeln unterstützt und gestärkt werden. So ist einerseits das pädagogische Fachpersonal der 
jeweiligen Zielgruppe des Angebotes, aber auch die Kinder, welche an den Angeboten der KiTa-KistE teilnehmen. 
Wie unter Punkt 4.1 erläutert, sollen die Mitarbeitenden der KiTa-KistE Bedarfslagen direkt im Gruppensetting 
bearbeiten. Auf Grund der damit verbundenen Ablösung vom individuellen Kind-bezogenen Fokus können die 
Kinder ohne Stigmatisierung entsprechende Handlungsalternativen erlernen, die Erzieherinnen und Erzieher 
können ihre methodischen Kompetenzen ausbauen und stärken. Der Arbeitsschwerpunkt liegt somit klar bei 
der individuellen Förderung von Kindern, indemGruppenangebote mit unter anderem folgenden Schwerpunkten 
initiiert werden: Achtsamkeit, Sozialkompetenz, Sprache, Wahrnehmung.  Damit verbunden ist die Unterstützung 
für die pädagogischen Fachkräfte im Alltag in Bezug auf: erweiterte Handlungsmethodik, verstehender Zugang zu 
den Verhaltensweisen des Kindes und Erweiterung der Handlungssicherheit.

4.3. Arbeitsweise 
Die Mitarbeitenden in der KiTa-KistE sind externe Fachkräfte, die eng mit den Fachkräften und Kindern in der 
Kindertagesstätte zusammenarbeiten. Ein gutes Vertrauensverhältnis zu den Beteiligten der jeweiligen KiTa ist die 
Grundlage der Zusammenarbeit. 
Die Fachkräfte der KiTa-KistE arbeiten an die jeweilige Bedarfslage der KiTa vor Ort und ihre Stärken angepasst. 
KiTa-KistE kooperiert eng mit KiTa Sozialarbeit.
Ein beispielhafter Ablauf der Auftragsklärung ist unter „Anlage 7.5: Auftragsklärung“ angehängt.
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5. Standorte & Träger
5.1. Standorte & Träger

5.2. Multiprofessionelle Teams
In den Arbeitsbereichen der Jugend- und Familienberatungsstellen und KiTa-Sozialarbeit sind ausschließlich Sozi-
alpädagoginnen beziehungsweise -arbeiterinnen oder Pädagoginnen tätig. Diese haben verschiedene Zusatzqua-
lifikationen, zum Beispiel Systemische Therapie, Mediator, Traumatherapie, InSofa et cetera.
Entsprechend der Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis Südliche Weinstraße handelt 
es sich bei KiTa-KistE um einen Zusammenschluss multiprofessioneller Fachkräfte. Multiprofessionell bedeutet 
hier, dass verschiedene Fachkräfte entlang der Fachkräfteverordnung vorgehalten werden, um auf die unter-
schiedlichen Bedarfslagen bestmöglich reagieren zu können.

Auf dem richtigen Weg.
Auch bei der Jugend- und Familienberatung.

Verbandsgemeinde Bad Bergzabern
Träger: Protestantische Kirchengemeinde Bad Bergzabern

Weinstraße 48
76887 Bad Bergzabern

Telefon: 0 63 43 - 700 21 80
E-Mail:   familienberatung.bza@evkirchepfalz.de

Verbandsgemeinde Herxheim & 
Verbandsgemeinde Offenbach
Träger: AGFJ Familienhilfestiftung gGmbH Vorderpfalz 

Am Rathaus 1
76863 Herxheim

Telefon: 0 72 76 - 9 04 13 75
E-Mail:   familienberatung-offenbach-herxheim@agfj-pfalz.de

Übersichtskarte 
Jugend- und Familienberatungsstellen im Landkreis SÜW

www.suedliche-weinstrasse.de

Verbandsgemeinde Annweiler
Träger: Jugendhilfe Jona

Hauptstraße 52
76855 Annweiler

Telefon: 0 63 46 - 308 83 74
E-Mail:   JFB.Annweiler@diakoniezentrum-ps.de
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6. Qualitätssicherung und Evaluation
6.1. Fachaufsicht
Die Dienst- und Fachaufsicht für die Mitarbeitenden in den Jugend- und Familienberatungsstellen, KiTa-Sozial-
arbeit und KiTa-KistE liegt gemäß den abgeschlossenen Leistungs- und Entgeltvereinbarung bei den jeweiligen 
Trägern.

6.2. Kindesschutz 
Die Träger der Beratungsstellen haben eine Vereinbarung § 8a SGB VIII zum Verhalten bei gewichtigen Anhalts-
punkten für die Gefährdung des Wohles eines Kindes oder Jugendlichen mit dem Kreisjugendamt abgeschlossen 
(Anlage 7.2).  

Kindesschutz im Rahmen der Jugend- und Familienberatungsstellen
Für alle Verdachtsmomente bezüglich Kindesschutz, die innerhalb der Tätigkeit und / oder Räumlichkeit einer 
Jugend- und Familienberatungsstelle auftreten, gilt die Vorgehensweise gemäß dem Leitfaden „Vorgehensweise 
im Verdacht auf Kindeswohlgefährdung“ (Anlage 7.3). 

Kindesschutz im Rahmen der Tätigkeit von KiTa-Sozialarbeit & KiTa-KistE
Für alle Verdachtsmomente bezüglich Kindesschutz, die innerhalb der Tätigkeit von KiTa-Sozialarbeit / KiTa-KistE 
und / oder den Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte auftreten, ist unverzüglich die KiTa-Leitung  zu informieren 
(sollte das Vergehen die Leitung betreffen, muss der KiTa-Träger informiert werden). Die KiTa-Leitung verfährt 
anschließend entsprechend dem eigenen Schutzkonzept und macht gegebenenfalls eine Meldung an das 
Landesjugendamt (gemäß §47 SGB VIII).
In Situationen, die klar räumlich und zeitlich von der Kindertagesstätte getrennt erfolgt sind und dennoch 
KiTa-Sozialarbeit / KiTa-KistE betreffen, gilt ebenfalls die Vorgehensweise gemäß dem Leitfaden „Vorgehens-
weise im Verdacht auf Kindeswohlgefährdung“ (Anlage 7.3).

6.3. Personalführung und Personalentwicklung
Leitungsstruktur:
Die Steuerung und Leitung nimmt innerhalb der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße die Leitung der Abteilung 
Jugend und Familie sowie die Lleitung des Referates Soziale Dienste wahr. 
Trägerseitig sind die jeweiligen Geschäftsführungen, Pfarrer und Vorstände auf Leitungsebene eingebunden. In der Re-
gel sind bei den Trägern pädagogische Leitungen oder Team- beziehungweise Bereichsleitungen zwischengeschaltet.

Steuerungsgruppe- Arbeitskreise:
Um die Prozesse effizient zu steuern, permanent zu begleiten und zu optimieren, gibt es einerseits die Steue-
rungsgruppe (Leitungsebene Träger und Kreisjugendamt) sowie auf Arbeitsebene die Arbeitskreise (kreisweit, 
Träger und Jugendamt) und Regionaltreffen (im Sozialraum, mit den KiTa-Leitungen und der KiTa-Fachberatung 
des Jugendamtes).
Das Kreisjugendamt organisiert die Steuerungsgruppe und die Arbeitskreise und unterstützt dadurch bei der 
Vernetzung zwischen den Trägern (Anlage 7.4 Termine und Struktur). Für trägerübergreifende Themen, wie bei-
spielsweise die Einverständniserklärung für die Eltern und so weiter, gibt es eine Ansprechperson beim Kreisju-
gendamt. Diese Koordinationsstelle des Jugendamtes ist dahingehend unerlässlich, als sie die Arbeitsebene und 
Angebote kreisweit koordiniert und diese kontinuierlich weiterentwickelt.

Fort- und Weiterbildungen:
Alle Mitarbeitenden der Jugend- und Familienberatungsstellen, KiTa-Sozialarbeit und KiTa-KistE nehmen an 
regelmäßigen Arbeitstreffen sowohl auf der Ebene der einzelnen Sozialräume, als auch auf Landkreisebene teil. 
Diese Arbeitstreffen dienen dem fachlichen Austausch und der Klärung und Lösung auftretender Herausforderun-
gen und Fragestellungen.
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Darüber hinaus stellt der Landkreis den Trägern über die Sachkostenpauschale ein jährliches Fortbildungsbudget 
zur Verfügung. Dies wird zum Teil für individuelle oder trägerspezifische Fortbildungen genutzt. Zu einem anderen 
Teil werden aus diesem Budget gemeinsam organisierte Fortbildungen der Träger und des Jugendamtes finanziert.
Zusätzlich zu diesen vertraglich verankerten Mitteln öffnet der Landkreis nach Bedarf auch kreiseigene Fortbildun-
gen für die Mitarbeitenden der Träger.

6.4. Beschwerdemanagement
Bei Anregungen, Fragen und / oder Kritik, stehen die jeweiligen Träger (vgl. Kapitel 5) aber auch die Kreisverwal-
tung Südliche Weinstraße mit der Abteilung Jugend und Familie zur Verfügung.

6.5. Evaluation
Das Angebot der Jugend- und Familienberatungsstellen, sowie die Angebote KiTa-Sozialarbeit und KiTa-KistE 
unterliegen einer permanenten Fach- und Finanzkontrolle durch die jeweiligen Trägervertretungen und der Lei-
tung des Kreisjugendamtes. Hierzu werden innerhalb der Steuerungsgruppe und der Arbeitskreise entsprechende 
Formate gepflegt (kollegialer Austausch, Strukturbesprechungen). Diese unterjährig laufenden Arbeits- und Steu-
erungssitzungen werden um ein jährlich stattfindendes Fach-, Finanz- und Reflexionsgespräch mit den jeweiligen 
Trägern und Mitarbeitenden ergänzt. 
Darüber hinaus wird das gesamte Konzept zur Umsetzung des Sozialraumbudgets nach spätestens fünf Jahren 
evaluiert und fortgeschrieben. Derzeit ist die erste Evaluation für Ende 2024 beziehungsweise Anfang 2025 geplant.
Alles Weitere regelt die abgeschlossene Vereinbarung zwischen dem Jugendamt und den Trägern.

7. Anlagen
7.1.  Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis  

Südliche Weinstraße
7.2. §8a Vereinbarung zwischen Kreisjugendamt und Trägern
7.3. Leitfaden Gefährdungsbeurteilung Kindeswohl 
7.4. Ablaufschema: Termine & Struktur
7.5. Ablaufschema: Auftragsklärung
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Anlage 7.1
Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets 
im Landkreis Südliche Weinstraße
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7.1.  Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis Südliche Weinstraße

Konzeption zur Umsetzung des 
Sozialraumbudgets im 

Landkreis Südliche Weinstraße
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7.1.  Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis Südliche Weinstraße

– – –
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7.1.  Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis Südliche Weinstraße

Betonung der Relevanz von Sozialraumarbeit in Kitas einher, denn „um auf die wachsenden 

zu erweitern“ 

 

„

zug zu sozialen Prozessen [setzt]“ (KiTaGAVO, S. 17)
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7.1.  Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis Südliche Weinstraße

„
“ (

und Sozialraum gesetzt: „Der Lebens

und Sozialraum hinein.“

 

Kitas „allen Kindern gleiche Entwicklungs

gen ausgleichen“ (§1 Abs. 2 KiTaG). 
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7.1.  Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis Südliche Weinstraße
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7.1.  Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis Südliche Weinstraße

(„Kinderarmut“)
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7.1.  Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis Südliche Weinstraße

• 
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7.1.  Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis Südliche Weinstraße

• 

• 

Annweiler am Trifels im Vergleich zu den anderen VG’s im Land-

Leitungen im Vergleich zu den anderen VG’s häufiger 
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7.1.  Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis Südliche Weinstraße

• 
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7.1.  Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis Südliche Weinstraße

Bergzabern im Vergleich zu den anderen VG’s deutlich

• 

• 

im Vergleich zu den anderen VG’s 

VG’s häufiger wahrgenommen.
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7.1.  Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis Südliche Weinstraße

• 

• 

• 

anderen VG’s
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7.1.  Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis Südliche Weinstraße
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7.1.  Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis Südliche Weinstraße

• 

• 

• 
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7.1.  Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis Südliche Weinstraße
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7.1.  Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis Südliche Weinstraße

• 

• 

–

• 
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7.1.  Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis Südliche Weinstraße

• 

• 
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7.1.  Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis Südliche Weinstraße

• 

• 
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7.1.  Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis Südliche Weinstraße
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7.1.  Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis Südliche Weinstraße

, sieht der Gesetzgeber auch „betriebserlaubnisrelevante personelle Be-
darfe“ (Ki

 

 

zur Überwindung struktureller Benachteiligung, „indem sie unterschiedliche Res-
, diese nutzen und angehen“ (IBEB, 

leisten, „Kitas in ihrer Orientierung am Sozialraum weiter voranzubringen, das Verständnis für 

netzung zwischen Kita und den Angeboten des Sozialraums auszubauen und zu stärken“ (IBEB, 
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7.1.  Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis Südliche Weinstraße

 – – –
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7.1.  Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis Südliche Weinstraße

 

gefasst, „die aufgrund der spezifischen äußerlichen Bedingungen der Ta

behörde so benannt sind“ (KiTaGAVO, S. 18).
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7.1.  Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis Südliche Weinstraße

948.986,67€).

„spätestens zum 31. Dezember eines jeden Jahres für das Folgejahr die Unterlagen nach § 3 

nahme dieser Zuweisung vor[gelegt wird]“ (§ 6 Abs. 3 KiTaGAVO). Darunter ist

„wie sich die Verwendung der 
Zuweisungen nach § 25 Abs. (Sozialraumbudget) entwickelt hat“ (Begründung KiTaG, 2021, 
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7.1.  Konzeption zur Umsetzung des Sozialraumbudgets im Landkreis Südliche Weinstraße

–



36

Anlage 7.2
§8a Vereinbarung zwischen Kreisjugendamt und Trägern
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7.2.  §8a Vereinbarung zwischen Kreisjugendamt und Trägern

Vereinbarung 

zur Sicherstellung des Schutzauftrages 

nach § 8 a SGB VIII 

 
zwischen 

 
der Kreisverwaltung Südliche Weinstraße - Jugendamt - 

vertreten durch den Ersten Kreisbeigeordneten Georg Kern 
 

und 
 
 
 
 
 
 

§ 1 
Allgemeiner Schutzauftrag 

 
(1) Zu den Aufgaben der Kinder- und Jugendhilfe gehört es, Kinder und Jugendliche vor Gefah-

ren für ihr Wohl zu schützen (§ 1 Abs. 3 Nr. 3 SGB VIII). Das beinhaltet auch, sie davor zu 
bewahren, dass sie in ihrer Entwicklung Schaden erleiden, sei es durch eine missbräuchliche 
Ausübung der elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung des Kindes oder Jugendlichen, 
durch unverschuldetes Versagen der Eltern oder durch das Verhalten eines Dritten. 
 

(2) § 8 a SGB VIII konkretisiert diesen allgemeinen staatlichen Schutzauftrag als Aufgabe der 
Jugendämter, verdeutlicht die Beteiligung der freien Träger an dieser Aufgabe und be-
schreibt Verantwortlichkeiten der beteiligten Fachkräfte der Jugendhilfe. 

 
 

§ 2 
Einbezogene Einrichtungen und Dienste des Trägers 

 
In diese Vereinbarung sind alle Einrichtungen und Dienste des Trägers einbezogen, die Leistun-
gen nach dem Achten Buch Sozialgesetzbuch erbringen bzw. an der Wahrnehmung anderer Auf-
gaben nach § 2 SGB VIII beteiligt sind. Es geht dabei um jene Einsatzbereiche, in denen analog zu 
§ 72 SGB VIII Fachkräfte (§ 72 SGB VIII) beschäftigt werden sollten. Soweit in solchen Bereichen 
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anstelle der Fachkräfte Personen mit besonderer persönlicher Eignung und Erfahrung tätig sind, 
sind diese ebenso einzubeziehen wie die Fachkräfte. Soweit entsprechende Tätigkeiten ganz oder 
teilweise ehrenamtlich geleistet werden, sind die betreffenden ehrenamtlichen Kräfte ebenfalls in 
die Vereinbarung einzubeziehen. 
 
 

§ 3 
Handlungsschritte 

 
(1) Nimmt eine Fachkraft gewichtige Anhaltspunkte wahr, teilt sie diese der zuständigen Leitung 

mit. 
 

(2) Wenn die Vermutung eines gewichtigen Anhaltspunktes für ein Gefährdungsrisiko im Rah-
men einer kollegialen Beratung nicht ausgeräumt werden kann, ist die Abschätzung des Ge-
fährdungsrisikos unter Einbeziehung einer insoweit erfahrenen Fachkraft (§ 7) formell vorzu-
nehmen. Gemeinsam mit der erfahrenen Fachkraft nehmen der/die betroffene Mitarbeiter/in 
und die Leitungskraft eine Risikoeinschätzung vor und erarbeiten Vorschläge dazu, welche 
erforderlichen und geeigneten Hilfen angezeigt sind, um das Gefährdungsrisiko abzuwenden 
(Aufstellung eines Schutzplanes; er ist zeitlich und strukturell zunächst unabhängig vom Hil-
feplan zu sehen, kann aber ggf. (s. Ziff. 5) in ein Hilfeplanverfahren übergehen). 
 

(3) Werden Jugendhilfeleistungen zur Abwendung des Gefährdungsrisikos für erforderlich ge-
halten, ist bei den Personensorgeberechtigten auf die Inanspruchnahme solcher Leistungen 
hinzuwirken. 
 

(4) Werden zur Abwendung des Gefährdungsrisikos andere Maßnahmen für erforderlich gehal-
ten (z. B. Gesundheitshilfe, Maßnahmen nach dem Gewaltschutzgesetz), so ist bei den Per-
sonensorgeberechtigten auf deren Inanspruchnahme hinzuwirken. 
 

(5) Der Träger vergewissert sich, dass die für erforderlich gehaltenen Hilfen in Anspruch genom-
men werden und dass dadurch der Kindeswohlgefährdung wirksam begegnet werden kann. 
Der Träger unterrichtet das Jugendamt, wenn die für erforderlich gehaltenen und von den 
Personensorgeberechtigten akzeptierten Jugendhilfeleistungen nach Abs. 3 und andere 
Maßnahmen nach Abs. 4 von ihm selbst nicht angeboten werden. 
 
Der Träger unterrichtet das Jugendamt unverzüglich, wenn Jugendhilfemaßnahmen nach 
Abs. 3 oder andere Maßnahmen nach Abs. 4 nicht ausreichen oder die Personensorgebe-
rechtigten nicht in der Lage oder nicht bereit sind, sie in Anspruch zu nehmen. 
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(6) Der Träger stellt durch geeignete Maßnahmen die Einhaltung dieser Handlungsschritte si-
cher. 
 

(7) Weitergehende Vereinbarungen zwischen dem Jugendamt und dem Träger zur Erbringung 
von Hilfen zur Erziehung nach SGB VIII bleiben von diesen Regelungen unberührt. 

 
 

§ 4 
Inhalt und Umfang der Mitteilung an das Jugendamt 

 
Die Mitteilung an das Jugendamt nach § 3 Abs. 5 enthält mindestens und soweit dem Träger be-
kannt: 
 
− Name, Anschrift, ggf. abweichender Aufenthaltsort des Kindes oder Jugendlichen, 
− Name, Anschrift, ggf. abweichender Aufenthaltsort der Eltern und anderer Personensorgebe-

rechtigten, 
− beobachtete gewichtige Anhaltspunkte, 
− Ergebnis der Abschätzung des Gefährdungsrisikos, 
− bereits getroffene und für erforderlich gehaltene weitere Maßnahmen, 
− Beteiligung der Personensorgeberechtigten sowie des Kindes oder Jugendlichen, Ergebnis der 

Beteiligung, 
− beteiligte Fachkräfte des Trägers, ggf. bereits eingeschaltete weitere Träger von Maßnahmen, 
− weitere Beteiligte oder Betroffene. 
 
 

§ 5 
Dringende Gefahr für das Wohl des Kindes oder Jugendlichen 

 
(1) Ist die Gefährdung des Wohls des Kindes oder Jugendlichen so aktuell, dass bei Durchfüh-

rung der vereinbarten Abläufe mit großer Wahrscheinlichkeit das Wohl des Kindes oder des 
Jugendlichen nicht gesichert werden kann, so liegt ein Fall der dringenden Gefährdung des 
Wohls des Kindes vor. Dies gilt auch für die Fälle, in denen die Personensorgeberechtigten 
oder Erziehungsberechtigten nicht bereit oder in der Lage sind, bei der Abschätzung des Ge-
fährdungsrisikos mitzuwirken. 
 

(2) In diesen Fällen ist eine unmittelbare Information des Jugendamts im Sinne von § 3 Abs. 5 
erforderlich. 
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§ 6 
Gewichtige Anhaltspunkte für eine Kindeswohlgefährdung 

 
(1) Die in § 8 a SGB VIII angesprochenen gewichtigen Anhaltspunkte für eine Gefährdung des 

Wohls des Kindes oder Jugendlichen sind aufgrund der verschiedenen Arbeitsfelder des Trä-
gers, der entsprechenden Kenntnisse der Mitarbeiter und der fachlichen Erkenntnisse unter-
schiedlich. Die Anlage I benennt einige allgemeine Gesichtspunkte. 
 

(2) Der Träger stellt durch geeignete betriebliche Maßnahmen sicher, dass die Fachkräfte über 
die gewichtigen Anhaltspunkte zur Kindeswohlgefährdung unterrichtet sind und hierbei die in 
der Anlage zu dieser Vereinbarung enthaltene Liste wichtiger Anhaltspunkte beachtet wird. 
 

(3) Der Träger stellt sicher, dass die von den Fachkräften bereits verwendeten Anamnesever-
fahren bzw. diagnostischen Instrumente und dergleichen auf die vollständige Berücksichti-
gung dieser Anhaltspunkte überprüft und ggf. angepasst werden. 
 

(4) Der Träger stellt sicher, dass die Anhaltspunkte Gegenstand von Fortbildung und Praxisbe-
ratung bzw. Supervision werden. 

 
 

§ 7 
Beteiligung einer insoweit erfahrenen Fachkraft an der Einschätzung  

des Gefährdungsrisikos 
 
(1) Unbeschadet sonstiger Regelungen muss die zur Abschätzung des Gefährdungsrisikos zu 

beteiligende Fachkraft über folgende Qualifikationen verfügen: 
 

a) einschlägige Berufsausbildung (z. B. Dipl.-Sozialpäd., Dipl.-Psych., Arzt) 
b) eine einschlägige Fortbildung bzw. strebt eine solche an, 
c) Praxiserfahrung im Umgang mit Kindeswohlgefährdungssituationen, 
d) Kompetenz zur kollegialen Beratung, 
e) persönliche Eignung (z. B. Belastbarkeit, professionelle Distanz, Urteilsfähigkeit). 

 
(2) Die zu beteiligenden erfahrenen Fachkräfte im Sinne des Abs. 1 werden durch namentliche 

Nennung oder durch Benennung der entsprechenden Funktionsträger festgelegt. Bei perso-
nellen Veränderungen erfolgt eine zeitnahe Information an das Jugendamt über die neuen 
Fachkräfte. 
 

(3) Über die Kosten der zu beteiligenden erfahrenen Fachkraft nach Abs. 1 und 2 kann eine ge-
sonderte Regelung getroffen werden. 
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§ 8 

Einbeziehung der Personensorgeberechtigten 
 
Der Träger stellt sicher, dass die Personensorgeberechtigten einbezogen werden, soweit hierdurch 
der wirksame Schutz des Kindes oder des Jugendlichen nicht in Frage gestellt wird (§ 8 a Abs. 1 
Satz 2 SGB VIII). 
 
 

§ 9 
Einbeziehung des Kindes oder des Jugendlichen 

 
Der Träger beachtet die Beteiligung von Kindern und Jugendlichen (grundsätzlich ab Vollendung 
des 3. Lebensjahres) gemäß § 8 SGB VIII (insbesondere altersgerechte Beteiligung, Aufklärung 
über Rechte). Davon kann im Einzelfall nur abgewichen werden, wenn durch die Einbeziehung ihr 
wirksamer Schutz in Frage gestellt werden würde (§ 8 a Abs. 1 Satz 2 SGB VIII). 
 
 

§ 10 
Dokumentation 

 
(1) Der Träger stellt sicher, dass die Fachkräfte die Wahrnehmung der Aufgaben und Verpflich-

tungen aus dieser Vereinbarung umgehend schriftlich und nachvollziehbar dokumentieren. 
 

(2) Unbeschadet weitergehender Regelungen des Trägers erfasst die Dokumentationspflicht alle 
Verfahrensschritte und muss bei jedem Verfahrensschritt mindestens beinhalten: beteiligte 
Fachkräfte, zu beurteilende Situation, Ergebnis der Beurteilung, Art und Weise der Ermes-
sungsausübung, weitere Entscheidungen, Definition der Verantwortlichkeit für den nächsten 
Schritt, Zeitvorgaben für Überprüfungen. 

 
 

§ 11 
Datenschutz 

 
Soweit dem Träger bzw. den von ihm beschäftigten Fachkräften zur Sicherstellung dieses Schutz-
auftrages Informationen bekannt werden oder ermittelt werden müssen und die Weitergabe dieser 
Informationen zur Sicherstellung des Schutzauftrags erforderlich ist, bestehen keine die Wahrneh-
mung dieser Aufgabe einschränkenden datenschutzrechtlichen Vorbehalte. 
Insofern gilt der Grundsatz, dass Sozialdaten zu dem Zweck übermittelt oder genutzt werden dür-
fen, zu dem sie erhoben worden sind (§ 64 Abs. 1 SGB VIII, § 69 Abs. 1 Nr. 1 und 2 SGB X). 
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Bei anvertrauten Daten sind die Regelungen des § 65 Abs. 1 Nr. 4 SGB VIII zu beachten. Ohne 
Einwilligung dessen, der die Daten anvertraut hat, dürfen diese danach nur an die Adressaten und 
nur unter den Voraussetzungen weitergegeben werden, die § 65 Abs. 1 Nr. 2 - 5 benennen. 
 
 

§ 12 
Persönliche Eignung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gem. § 72 a SGB VIII 

 
Der Träger stellt durch geeignete Maßnahmen im Sinne des § 72 a Satz 2 sicher, dass er keine 
Personen beschäftigt oder vermittelt, die rechtskräftig wegen einer Straftat nach den §§ 171, 174 
bis 174 c, 176 bis 181 a, 182 bis 184 e oder § 225 des Strafgesetzbuches verurteilt worden sind. 
 
 

§ 13 
Qualitätssicherung 

 
(1) Der Träger stellt sicher, dass die zuständigen Leitungen für die sachgerechte Unterrichtung 

der Fachkräfte über die Verpflichtungen aus § 8 a SGB VIII Sorge tragen, ebenso für eine 
regelmäßige Auswertung der Erfahrungen mit den getroffenen Regelungen (Evaluation) so-
wie für die Einbeziehung weiterer fachlicher Erkenntnisse. Diese Maßnahmen der Qualitäts-
sicherung sind in der Regel einmal jährlich durchzuführen. 
 

(2) Der Träger sichert die bedarfsgerechte Teilnahme seiner MitarbeiterInnen an Fortbildungs-
angeboten, die zur sachgerechten Wahrnehmung des Schutzauftrages nach § 8 a SGB VIII 
als sinnvoll und notwendig erachtet werden. 
 

(3) Bei Bedarf kann in Abstimmung zwischen freien und öffentlichen Trägern ein Fortbildungsan-
gebot zum Thema Kindeswohlgefährdung und zur Umsetzung des § 8 a SGB VIII für Fach-
kräfte des öffentlichen und freien Trägers vereinbart werden. 

 
 

§ 14 
Kooperation und gemeinsame Evaluation 

 
(1) Die Vertragspartner kommen überein, ihrer Zusammenarbeit nach § 8 a SGB VIII die in der 

Anlage II beigefügten Arbeitsprinzipien zur Kinderschutzarbeit zugrunde zu legen. Auf dieser 
Basis streben sie ungeachtet der unterschiedlichen Funktionen, die ihnen beim Kinderschutz 
zukommen, die Entwicklung einer gemeinsamen Kultur der Kinderschutzarbeit an. 
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(2) Zwischen Jugendamt und Trägern erfolgt eine gemeinsame Auswertung der Fälle von Kin-
deswohlgefährdung, um eine Verbesserung der Risikoeinschätzung und Verfahrensabläufe 
zu erreichen. 
 

(3) Aufgrund der in diesem Zusammenhang gewonnenen Erkenntnisse erfolgt ggf. eine Überar-
beitung dieser Vereinbarung. 
 

(4) Alle Beteiligten stellen sicher, dass durch Anonymisierung bzw. Pseudonymisierung der Fall-
darstellungen Datenschutz und Schweigepflicht gewahrt werden. 
 

(5) Die Umsetzung und Handhabung des § 8 a SGB VIII in der Praxis zum Schutz von Kindern 
und Jugendlichen wird im Rahmen von Abstimmungsgesprächen zwischen öffentlichen und 
freien Trägern und im Rahmen der Arbeitsgemeinschaften nach § 78 SGB VIII besprochen 
und ausgewertet. 

 
 

§ 15 
Kündigung 

 
Eine Kündigung dieser Vereinbarung ist mit einer 6-monatigen Frist zum Jahresende durch beide 
Vertragspartner möglich. 
In diesem Falle wird der Abschluss einer neuen Vereinbarung angestrebt, die die Belange des Kin-
derschutzes im Rahmen des § 8 a SGB VIII sicherstellt. 
 
 
Landau i. d. Pf., den  
 
Kreisverwaltung Südliche Weinstraße 
In Vertretung 

  

   
   
   
   
Georg Kern 
Erster Kreisbeigeordneter 

  
Geschäftsführerin 
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Anlage I 
 
zur Vereinbarung zwischen Jugendamt und Träger zur Sicher-
stellung des Schutzauftrags nach § 8 a SGB VIII  
 
 
Hinweise zur Wahrnehmung und Beurteilung gewichtiger Anhaltspunkte 
für eine Kindeswohlgefährdung im Sinne des § 8 a SGB VIII – Schutzauf-
trag  
 
1. „Gewichtige Anhaltspunkte“  
Auslöser der Wahrnehmung des Schutzauftrags nach § 8 a SGB VIII sind „gewichtige Anhalts-
punkte“ für die Gefährdung des Wohls eines Kindes oder Jugendlichen. Gewichtige Anhaltspunkte 
für eine Kindeswohlgefährdung sind Hinweise oder Informationen über Handlungen gegen Kinder 
und Jugendliche oder Lebensumstände, die das leibliche, geistige oder seelische Wohl des Kindes 
oder Jugendlichen gefährden, unabhängig davon, ob sie durch eine missbräuchliche Ausübung 
der elterlichen Sorge, durch Vernachlässigung des Kindes oder Jugendlichen, durch unverschulde-
tes Versagen der Eltern oder durch das Verhalten eines Dritten bestehen (vgl. hierzu auch § 1666 
BGB).  Als Kindeswohl gefährdende Erscheinungsformen lassen sich grundsätzlich unterscheiden-
körperliche und seelische Vernachlässigung-,  
* seelische Misshandlung,  
* körperliche Misshandlung und  
* sexuelle Gewalt.  
 
Anhaltspunkte für Fachkräfte zur besseren Erkennung von Gefährdungssituationen sind im We-
sentlichen im Erleben und Handeln des jungen Menschen zu suchen sowie in der Wohnsituation, 
der Familiensituation, dem elterlichen Erziehungsverhalten, dem Stand der Entwicklungsförderung, 
in traumatisierenden Lebensereignissen sowie im sozialen Umfeld. Sie müssen in der Anwendung 
altersspezifisch betrachtet werden. Auf die besondere Situation (chronisch) kranker und behinder-
ter Kinder ist Rücksicht zu nehmen. Eine große Rolle spielt auch die Fähigkeit und Bereitschaft der 
Personensorge- oder Erziehungsberechtigten zur Problemeinsicht, Mitwirkungsbereitschaft und 
deren Motivation, Hilfe anzunehmen.  
 
Gewichtige Anhaltspunkte für die Gefährdung des Kindeswohls  
 
Erscheinungsbild des Kindes/ Jugendlichen  
 massive oder sich wiederholende Verletzungen (Blutergüsse, Striemen, unklare Hautverände-
rungen)  
 sehr mager oder sehr dick  
 wiederholt Schmutzreste auf der Haut, faulende Zähne, unzureichende Bekleidung  
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Verhalten des Kindes/ Jugendlichen  
 benommen, matt, apathisch oder stark verängstigt  
 sprunghaft, orientierungslos oder distanzlos  
 deutlich altersunangemessener körperlicher oder seelischer Entwicklungsstand  
 Jaktationen (Schaukelbewegungen)  
 häufiges Fehlen in der Schule  
 häufige Delikte oder Straftaten  
 wiederholt stark sexualisiertes Verhalten  
 wiederholte schwere Gewalttätigkeit gegen andere Personen  
 Aufenthalt an jugendgefährdeten Orten oder wiederholt zu altersunangemessener Zeit in der Öf-
fentlichkeit  
 Äußerungen, die sich auf Misshandlung, Missbrauch, Vernachlässigung beziehen  
 
Erscheinungsbild der Erziehungspersonen  
 Fehlende oder erschwerte Ansprechbarkeit  
 Überregtheit, Verwirrtheit  
 häufige Benommenheit  
 
Verhalten der Erziehungspersonen  
 häufiges oder massives Schlagen, Schütteln oder Einsperren  
 häufige oder massive Beschimpfung, Bedrohung oder herabsetzende Behandlung  
 Isolation des Kindes  
 deutlich mangelnde Betreuung und Aufsicht, fehlende Ansprache  
 wiederholte oder schwere Gewalt zwischen den Erziehungspersonen  
 
Familiäre Situation  
 familiäre Überforderungssituationen  
 ausgeprägte Bildungsstörungen  
 Suchtprobleme  
 Obdachlosigkeit oder extrem kleine bzw. gesundheitsgefährdende Unterkunft  
 Fehlen basaler familiärer Organisation (z. B. Nahrungsmitteleinkauf, Müllentsorgung)  
 
 
Die Anlage zu den Anhaltspunkten für Kindeswohlgefährdung ist nicht selbst erklärend. Ihre Be-
deutung muss reflektiert und ihre Anwendung eingeübt werden. Deshalb sieht § 6 Abs. 4 der Ver-
einbarung die Sicherstellung einer entsprechenden Fortbildung und Praxisberatung bzw. Supervi-
sion vor.  
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Anlage II  
 
zur Vereinbarung zwischen Jugendamt und Träger zur Sicher-
stellung des Schutzauftrags nach § 8 a SGB VIII  
 
Beispiele für wichtige Arbeitsprinzipien der Kinderschutzarbeit  
 
1. Die Arbeit mit den Ressourcen des betroffenen Kindes ist kennzeichnend für die Haltung ihm 
gegenüber. Sie verhindert gleichzeitig, den jungen Menschen auf den erlebten Missbrauch oder 
die erlebte Misshandlung zu reduzieren. Kinder sind nicht als Objekte des Schutzes sondern auch 
in Gefährdungssituationen als Subjekte mit eigenen Rechten wahrzunehmen und zu behandeln. 
Die Hilfeentwicklung erfolgt unter der altersgemäßen Beteiligung der Betroffenen. Hierzu gehört 
das Schaffen von Transparenz über einzelne Schritte, um ein einvernehmliches Vorgehen zu er-
möglichen. Gezielte Befragungen von Kindern und Jugendlichen werden nur von den in der Ver-
einbarung beschriebenen besonders qualifizierten Fachkräften vorgenommen. Das gilt auch für die 
Ersteinschätzung eines Falls.  
 
2. Die Stärken und Ressourcen der Familie werden zum Schutz der Kinder bzw. Jugendlichen ge-
nutzt. Kinderschutzarbeit ist bei konsequenter Orientierung am Kindeswohl so zu gestalten, dass 
die Würde der Eltern nicht verletzt wird, auch wenn ihr Handeln zu verurteilen ist. Nicht zuletzt im 
Interesse der Kinder und ihres Rechtes auf eine Beziehung zu den Eltern, geht es immer auch da-
rum, den Eltern den Zugang zu Hilfe und Unterstützung zu erschließen oder zu erhalten. Das Ziel, 
sie in ihrer Elternrolle zu stärken, bestimmt das Handeln auch dann, wenn im akuten Gefährdungs-
fall eine sofortige Intervention, etwa in Form einer Inobhutnahme bzw. einer Anrufung des Famili-
engerichts nach § 1666 BGB notwendig erscheint.  
 
3. Die Partner in der Kinderschutzarbeit gestalten das Verfahren im Einzelfall so, dass das Vertrau-
ensverhältnis der betroffenen Kinder und Jugendlichen bzw. der Eltern zu den involvierten Instituti-
onen der Jugendhilfe so wenig wie möglich belastet wird und so, dass Kommunikationswege erhal-
ten bzw. eröffnet werden.  
 
Ergänzend dazu beispielsweise folgende Gesichtspunkte von Monika Thiesmeier: Produktiv ist der 
Kinderschutz, wenn er integriert ist und integrierend wirkt  
 jedem Kind das Gefühl vermittelt, so wichtig zu sein, dass wir gut auf es aufpassen  
 allen Eltern das Gefühl gibt, in ihrer Verantwortung für die nachwachsende Generation so ge-
schätzt zu werden, dass selbst in großen Schwierigkeiten jemand für sie da ist  
 das Bewusstsein wach hält für die Anstrengungen und Risiken, hier und heute groß werden zu 
müssen und Kinder groß zu ziehen  
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 Fachkräfte sich der Gefahren bewusst sind, um Entwicklungen riskieren zu können- nicht um Ri-
siken zu vermeiden  
 Institutionen und Organisationen, die mit Kindern und Eltern „zu tun haben“, den Schutz von Kin-
dern als gemeinsame Aufgabe begreifen und abgestimmt gestalten  
 Kinderschutz nur die andere Seite der einen Medaille „Aufwachsen in öffentlicher Verantwor-
tung“ ist- nicht der verbleibende Rest sozialstaatlicher Pflichten  
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Der Kinderschutzbund Landau-SÜW e. V. 
Nordring 31, 76829 Landau

Telefon: 06341 14 14 14
E-Mail: info@blauer-elefant-landau.de

www.kinderschutzbund-landau.de

Kreisjugendamt Südliche Weinstraße
An der Kreuzmühle 2, 76829 Landau

Telefon:  06341 940-800
E-Mail:  jugendamt@suedliche-weinstrasse.de

www.suedliche-weinstrasse.de 2

Vorgehensweise im Verdacht auf Kindeswohlgefährdung

Kooperation zwischen:

 Kreisverwaltung Südliche Weinstraße
 Abteilung Jugend und Familie
 Allgemeiner Sozialer Dienst
 Telefonnummer der allgemeinen Auskunft: 06341 940-800

 Erreichbarkeiten:
 Montag bis Mittwoch   von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr
 Donnerstag    von 8.30 bis 12 Uhr und von 14 bis 18 Uhr
 Freitag     von 8.30 bis 12 Uhr

und

 Der Kinderschutzbund
 Orts- und Kreisverband Landau-SÜW
 Telefonnummer der Verwaltung: 06341 14 14 14

 Erreichbarkeiten:
 Montag bis Donnerstag  von 8 bis 13 Uhr

 InSoFa-Beratung (Insoweit Erfahrene Fachkraft): Anja Ziebler-Kühn
 Telefonnummer: 06341 14 14 21
 Telefonnummer Kinderschutzdienst: 06341 14 14 20 
 E-Mail: fachberatung@blauer-elefant-landau.de
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einer Kindeswohlgefährdung in der KITA 

 
 

Protokoll der Beratung mit der Insoweit erfahrenen Fachkraft 
 

Einschätzung einer möglichen Kindeswohlgefährdung gemäß § 8a  
Die Beratung kann, bei Bedarf, in jedem Fall mehrfach erfolgen 

Datum:  

Kita: 

Leitung:  

Teilnehmer*innen: 

Insoweit erfahrene Fachkraft (KSD): 
 

Ergebnis der Einschätzung: 

 Es fehlen noch Informationen, um eine Einschätzung vornehmen zu können. 
 

Anhaltspunkte einer Kindeswohlgefährdung liegen vor: 

 nein    ja     

    Vernachlässigung 

    Körperliche Gewalt/ Misshandlung 

    psychische Gewalt/ Misshandlung 

    sexualisierte Gewalt/ Misshandlung 

    Häusliche Gewalt 

    andere Form von Gewalt 
 

Erläuterung:  

 

 

 
 

Kooperationsbereitschaft der personensorgeberechtigten Eltern/ Mutter/ Vater: 
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Dokumentationsbogen bei Verdacht  
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Vereinbarung zum weiteren Vorgehen 
Folgende Absprachen werden getroffen:  

 

Getroffene Absprache/ Vereinbarung 

 

Bis wann? 

 

Wer kümmert 
sich? 

 

Ggf. mit 
wem? 

 

Erledigt am 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

    

 

 

 

 

    

 

�   Die Fachkräfte der anfragenden Einrichtung überprüfen bis zum  

     __________________ die Wirksamkeit der getroffenen Absprachen. 

�  Zur Gewährleistung des Kindeswohl ist das Einschalten des Jugendamtes 
erforderlich. 

 

Ort/ Datum: 

 

__________   ______________________________   ________________________ 

    Leitung         Fachkräfte             Insoweit erfahrene Fachkraft 
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*0-3 Jahre besonders bedeutsam 
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7.4. Ablaufschema: Termine & Struktur

Stand: 29.07.2024 

 
Besprechungsstruktur Beratungsstellen im Landkreis SÜW und Kreisjugendamt 

 
 

Steuerungsgruppe  
Leitung der Beratungsstellen, Leitung Jugendamt, Leitung Referat 52, Koordinationsstelle 

Aufgaben: Klärung grundsätzliche Fragen, Personelle und strukturelle Ressourcen, Infofluss an Arbeitskreise 
Termine:  2-3x jährlich – 14:00-16:30 Uhr 

Regionaltreffen 
Beratungsstellen der jeweiligen VG, KiTas, KiTa-Fachberatung, ggf. Koordinierungsstelle 

Aufgaben: fachlicher Austausch, Arbeitsabsprachen, Personaleinsatz, Infofluss an Steuerungsgruppe und Arbeitskreise 
Termine: 2x jährlich  

Arbeitskreis Beratungsstellen 
Beratungsstellen, Leitung Ref. 52, Koordinierungsstelle 

 
Aufgaben: Fachlicher Austausch, Arbeitsabsprachen, Personaleinsatz, 

Infofluss an Steuerungsgruppe und AK-KiTa 
 

Termine: 3-4x jährlich in den Beratungsstellen (rotierend) 10:00-12:00 
Uhr 

 

Arbeitskreis KiTa-Sozialarbeit & KiTa-Kiste 
MA KiTa-KistE, MA KiTa-Sozialarbeit, KiTa-Fachberatung, 

Leitung Ref. 52, Koordinierungsstelle 
 

Aufgaben: Fachlicher Austausch, Arbeitsabsprachen,  
Infofluss an Steuerungsgruppe und AK-Beratungsstellen 

Termine: 3-4x jährlich in den Beratungsstellen, o.Ä. (rotierend) 13:00-
15:00 Uhr 

 

Fach-, Finanz- und Reflexionsgespräche 
Leitung Beratungsstellen, MA Beratungsstellen, Leitung Jugendamt, Leitung Ref. 51, Leitung Ref. 52, Koordinierungsstelle, zuständige ASD-MA 

Termine: 1x jährlich mit jedem Träger 
Unterlagen Träger: Sachbericht, anonymisierte Statistik 

 

KiTa-KistE Treffen 
MA-KiTa-KistE, KiTa-

Fachberatung 
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7.5. Ablaufschema: Auftragsklärung

    Struktureller Ablauf KiTa-KistE 

Stand: 29.07.2024 
 

Kontaktaufnahme 
von  KiTa-

Sozialarbeit &
KiTa-KistE 

Beschreibung des 
Angebotes KiTa-KistE

durch persönliches 
Gespräch oder Aushang

Auftragsklärung

- Bedarfsermittlung
- Zielvereinbarung
- Einteilung der 
Kindergruppen
- Raum & Zeit
- ggf. Materilialien
- ggf. Hospitation

- Auftragsannahme

Beginn des KiTa-
KistE  Einsatzes

1. Information an Eltern zum KiTa-KistE 
Einsatz/ Angebot

Es wird ein Steckbrief der jeweiligen 
KiTa-KistE Fachkraft in der KiTa ausgehängt.
Informationen über die Inhalte und das Thema des 
Projekts werden in Form eines Elternabendes (bei 
Bedarf) transparent gemacht. Inklusive 
Einverständniserklärung der Eltern. 

2. Vorstellung des Angebotes
Die KiTa-KistE Fachkraft stellt sich und Ihre Arbeit in 

der KiTa vor.

3. Verlauf des Angebotes
Die KiTa-KistE Fachkraft erstellt gemeinsam mit der 

Gruppe/ mit den Fachkräften vor Ort ein 
bedarfsorientiertes Angebot und bringt dies 

wöchentlich oder nach Vereinbarung im 
Projektprozess ein

5. Reflexion
- Nachbesprechung und Auswertung ggf. mit KiTa-
Leitung und KiTa-Sozialarbeit

4. Abschluss des Angebotes
- mit Kindern und ggf. Eltern

- intern im KiTa Team/ mit den Fachkräften


